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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Wilhelm-Leuschner-Straße“ im Ortsteil Gadernheim. Die zeichnerischen und sonstigen Festset-
zungen des Planteiles werden durch die textlichen Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 3 und 6a 
BauNVO) 

A.1.1. Allgemeines Wohngebiet 

Der zeichnerisch entsprechend gekennzeichnete Teilbereich mit der Bezeichnung „WA“ wird ge-
mäß §°4 BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt. 

Von den nach §°4 Abs.°2 BauNVO zulässigen Nutzungen sind gemäß §°1 Abs.°5 BauNVO i.V.m. 
§°1 Abs.°9 BauNVO innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets unzulässig: 

• Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke. 

Die nach §°4 Abs.°3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß §°1 Abs.°6 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans und sind somit unzulässig. 

A.1.2. Urbanes Gebiet 

Der zeichnerisch entsprechend gekennzeichnete Teilbereich mit der Bezeichnung „MU“ wird ge-
mäß §°6a BauNVO als „Urbanes Gebiet“ (MU) festgesetzt. 

Von den nach §°6a Abs.°2 BauNVO zulässigen Nutzungen sind gemäß §°1 Abs.°5 BauNVO 
i.V.m. §°1 Abs.°9 BauNVO innerhalb des Urbanen Gebiets unzulässig: 

• Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke, 

Folgende nach §°6a Abs.°3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß §°1 
Abs.°6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans und sind somit unzulässig: 

• Vergnügungsstätten, 
• Tankstellen. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 
BauNVO) 

A.2.1. Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird als Höchstmaß entsprechend dem Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.2. Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §§ 17 und 20 BauNVO) 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird als Höchstmaß entsprechend dem Eintrag in den tabellari-
schen Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 20 Abs. 1 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß entsprechend dem Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 
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A.2.4. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die Höhe baulicher Anlagen wird als Höchstmaß für die Traufwandhöhe (TWH) und Firsthöhe 
(FH) entsprechend dem Eintrag in den tabellarischen Festsetzungen (Nutzungsschablone) fest-
gesetzt.  

Die zulässige Firsthöhe darf durch technische Aufbauten und Teile haustechnischer Anlagen 
(z.B. Solaranlagen, Fahrstuhlschächte, Klimageräte, Schornsteine etc.) auf bis zu 10% der Ge-
bäudegrundfläche um bis zu 1,00 m (im WA) bzw. 2,0 m (im MU) überschritten werden. Als Aus-
nahme können für Abluftanlagen auch größere Höhen zulassen werden, wenn sich das entspre-
chende Erfordernis aufgrund des Immissionsschutzrechtes ergibt. 

Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die Höhe baulicher Anlagen im WA ist die im jeweiligen 
Baufenster eingetragene Geländehöhe. Die maßgebliche Höhe ist im Rahmen der bauaufsichtli-
chen Verfahren durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder das Amt für Boden-
management festzustellen. 

Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die Höhe baulicher Anlagen im MU gemäß tabellarischer 
Festsetzung (Nutzungsschablone) ist die Höhe der anbaufähigen Verkehrsfläche gemessen 
senkrecht zur Straßenachse in der Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes. 

A.3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Im gesamten Geltungsbereich wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

Im WA sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

A.4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Flächen sind gem. § 23 Abs.°1 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt. 

Im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO können geringfügige Über-
schreitungen der Baugrenzen durch Gebäudeteile als Ausnahme zugelassen werden, wenn 
diese im Einzelnen nicht tiefer als 1,50 m und breiter als 5,00 m sind. 

A.5. Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 

Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb 
der entsprechend zeichnerisch festgesetzten Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Ein-
fahrten zulässig.  

A.6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.6.1. Beschränkung der Rodungszeit von Gehölzen 

Die Rodung und das auf den Stock setzen von Gehölzen ist in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September unzulässig. Dies gilt auch für Ziergehölze und kleinräumig ausgebildete Gehölzbe-
stände, wie Brombeerhecken. 

A.6.2. Beschränkung der Ausführungszeit von Erdarbeiten und Baustellenvorbereitun-
gen 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen außerhalb der 
Brutzeit - also zwischen 1.Oktober und 28./29. Februar - erfolgen. Gleiches gilt für ggf. 
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durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodener-
kundung sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können als Ausnahme 
auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die entsprechend 
beanspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine fachlich 
qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden (Baufeldkontrolle durch 
eine ökologischen Baubegleitung). Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch 
den beginnenden Nestbau mit einschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel ab-
zuwarten, um danach unmittelbar die Arbeiten durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Bergstraße ist vor Beginn entsprechender Arbeiten (innerhalb des genannten 
Zeitraums) ein Ergebnisbericht der ökologischen Baubegleitung zu übergeben. 

A.6.1. Gewährleistung der Regionalität von Pflanz und Saatgut 

Das vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut müssen 
aus regionaler Herkunft stammen. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanz-
pfähle (wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden; dies gilt auch bei 
Zaunpfählen ggf. notwendiger Einzäunungen.  

A.6.2. Schutz von Insekten 

Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken sind ausschließlich warmweiße LED-Leuch-
ten (bis maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. Leuchten sind so anzubringen, dass sie nur nach unten ab-
strahlen. Leuchten mit offenem Glasgehäuse sind unzulässig.  

A.6.3. Sicherung von Austauschfunktionen für Kleinsäuger 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 10°cm einzu-
halten. Mauersockel sind unzulässig. 

A.6.4. Ökologische Baubegleitung 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung und Unterstüt-
zung bei der Umsetzung und Dokumentation der Maßnahmen ist eine Ökologische Baubeglei-
tung einzusetzen. 

A.6.5. Verschluss von Bohrlöchern 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich durch geeig-
nete Substrate zu verschließen. 

A.6.6. Umgang mit Niederschlagswasser 

Oberirdische Stellplätze und Erschließungsflächen auf den Baugrundstücken sind mit wasser-
durchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Ra-
sengittersteine, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Materialien) 
oder seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf denen das Niederschlagswasser anfällt, 
zu versickern. 

Die Verwendung von Kupfer zur Dacheindeckung (inklusive Dachrinnen und Regenfallrohre) oder 
Fassadenverkleidung ist unzulässig. 

Abgestorbene Gehölze und abgängige Gehölze, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
gerodet werden müssen, sind nachzupflanzen. 
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A.7. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB) 

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen gelten für den aus 
schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall der freien Schallausbreitung im Nachtzeitraum für 
das oberste Geschoss. 

Maßgebliche Außenlärmpegel 

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, 
"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und DIN 4109-2:2018-01, "Schall-
schutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen", auszu-
bilden. Grundlage hierzu sind die im Plan gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel La.  

  

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind im bauaufsichtlichen Verfahren ge-
mäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme abgewichen werden, 
wenn im bauaufsichtlichen Verfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 
maßgebliche Außenlärmpegel an den Fassaden anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der Ge-
bäudeabschirmung). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann 
entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.  

Von dieser Festsetzung kann als Ausnahme auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des 
bauaufsichtlichen Verfahrens die DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes Verfahren 
als Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt. 

Unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung des städtebaulichen Entwurfs können die 
maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche tags und nachts fassaden- und ge-
schossweise der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan entnommen werden (Be-
richt Nr. 22-3074, Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt). 

Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 
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Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern, die zur Belüf-
tung erforderliche Fenster ausschließlich östlich der im Plan gekennzeichneten 50 dB(A)-Nacht-
Isophone besitzen, sind schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezentrale 
schallgedämmte Lüftungsgeräte für diese Räume kann verzichtet werden, wenn das Gebäude 
mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und schall-
gedämmter Luftaustausch gewährleistet ist. 

 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme abgewichen werden, 
wenn im bauaufsichtlichen Verfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts ge-
ringere Beurteilungspegel des Verkehrs als 50 dB(A) an den zur Belüftung von Schlaf- und Kin-
derzimmern erforderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschir-
mung).  

Unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung des städtebaulichen Entwurfs können die 
Nacht-Beurteilungspegel fassaden- und geschossweise der schalltechnischen Untersuchung 
zum Bebauungsplan entnommen werden (Bericht Nr. 22-3074, Dr. Gruschka Ingenieurgesell-
schaft, 64297 Darmstadt). 

A.8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laub-
baum-Hochstamm anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bestandsbäume, die er-
halten werden, sind hierauf anzurechnen. Abgängige Bäume innerhalb der zeichnerisch festge-
setzten „Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen“ sind zu ersetzen, so dass hier dauerhaft geschlossene Ge-
hölzbestände bestehen. 

Hecken sind mit einem maximalen Pflanzabstand der Sträucher von 1,50 m x 1,00 m anzupflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
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Bei allen festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener oder abgän-
giger Gehölze sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze (vgl. Liste standort-
gerechter und heimischer Gehölzarten unter Punkt C.7) mit folgenden Mindestpflanzqualitäten zu 
verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 16-18 cm Stammumfang 
• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 
• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist nicht zulässig. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 

B.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO) 

Die zulässigen Dachformen und -neigungen werden entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die Dacheindeckung baulicher Anlagen ist ausschließlich in ziegelroten bis dunkelbraunen oder 
grauen bis anthrazitfarbenen Farbtönen zulässig. Für geneigte Dachflächen sind ausschließlich 
kleinformatige, nicht spiegelnde Werkstoffe (z.B. Tonziegel oder Betondachsteine) zulässig. Au-
ßer den genannten Dachmaterialien und -farben sind zudem auch begrünte Dächer zulässig. 

Dachaufbauten, auch Solaranlagen, sind zulässig. Dachgauben dürfen einzeln nicht breiter als 
3,00 m sein und in mehrfacher Anordnung in der Summe ihrer Breiten nicht mehr als das 0,6-
fache der jeweiligen Dachlänge betragen. Je Gebäude ist nur ein einheitlicher Gaubentyp (z.B. 
Sattel-, Schlepp-, Spitzgauben) zulässig. Der Anschluss der Gauben an die Hauptdachfläche 
muss mindestens 0,50 m unter der Firsthöhe liegen und mindestens 1,00 m Abstand zum Ort-
gang aufweisen. 

B.2. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse sowie Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.2.1. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben. 

B.2.2. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Zäune zur Einfriedung sind ausschließlich als Metalldraht-, Stabgitter- und Holzzäune bis zu einer 
Höhe von 1,20 m zulässig.  

Mauern, Wände und Gabionenwände sind als Abgrenzungen der Grundstücke unzulässig. 

Als Ausnahme können Stützmauern zur Herstellung von Geländehöhenversprüngen (Abgrabun-
gen und Auffüllungen) bis zu 1,50 m Höhe zugelassen werden. 

Hecken aus standortgerechten und heimischen Sträuchern sind zulässig. Die Verwendung von 
Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen zur Grundstückseinfriedung ist unzu-
lässig. 

B.2.3. Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Die nicht baulich genutzten Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO zu begrünen und 
als Grünflächen dauerhaft zu pflegen. Die Herstellung von Kies- und Schotterflächen (mit und 
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ohne punktuelle Begrünung) ist ausschließlich für Lagerplätze, Wege, Stellplätze und Terrassen 
zulässig. Die Anlage von Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung ist im Übrigen unzuläs-
sig. 

B.2.4. Gestaltung, Größe und Zahl von Stellplätze (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HBO) 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde Lautertal 
zu ermitteln und in den Bauvorlagen nachzuweisen. 

Elektro-Mechanische Parksysteme, wie Doppelparker oder Autolifte sind zulässig, jedoch ledig-
lich innerhalb von Gebäuden bzw. Garagen oder im Boden voll versenkbar. 

C. Hinweise und Empfehlungen 

C.1. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nach Kenntnisstand der Gemeinde Lautertal 
keine Kulturdenkmäler nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) und auch keine 
Bodendenkmäler nach § 19 HDSchG bekannt. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 
Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

C.2. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorge-
nommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und Merkblatt 
DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ einen Mindestabstand zu den Ver- 
und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die 
Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher 
mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

C.3. Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
zu beachten. 
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Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 

C.4. Baugrund sowie Grundwasser- und Bodenschutz, Erdbebengefährdung 

Es wird darauf hingewiesen, dass seitens der Gemeinde Lautertal keine Baugrunderkundung 
durchgeführt wurde. Es wird empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN 4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische 
Zwecke - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2“ bzw. DIN EN 1997 „Entwurf, Berechnung 
und Bemessung in der Geotechnik“ im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwas-
serstände durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. Zuvor ist zu 
klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann und es ist die Erlaubnis des Gewäs-
sereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. 

Es wird zudem auf die Anzeigepflicht für die Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl) 
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße hingewiesen. 

Der Gemeinde Lautertal liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstand-
orte, Altablagerungen) über den aktuellen Bestand an Gewerbeflächen hinaus vor. Zudem liegen 
keine Hinweise auf schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden im Plan-
gebiet vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf 
organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich 
bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begrün-
den, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Ab-
teilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. 
Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverän-
derungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchti-
gungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine Minimie-
rung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Plangebiet gemäß DIN 4149 „Bauten in deutschen 
Erdbebengebieten - Lastannahme, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“ innerhalb 
der Erdbebenzone 1 (Untergrundklasse R) liegt. Es ist darauf zu achten, dass neu entstehende 
Bauwerke (Hochbauten) entsprechend der Vorgaben der DIN-Norm erdbebensicher gebaut wer-
den. Darüber ist ein Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren zu führen. 
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C.5. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfal-
lende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die 
Grünflächenbewässerung zu verwenden. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sollten Anlagen zur dezentralen Versickerung 
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 „Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ angelegt wer-
den. Auf das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
wird hingewiesen. Zuvor ist die Eignung des Untergrunds für die Versickerung zu überprüfen. Die 
Gemeinde geht hier aufgrund von Erfahrungen nicht von für die Versickerung geeigneten Boden-
verhältnissen aus.  

Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Bergstraße für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

C.6. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung 
bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger und die Solarenergienutzung 

Zur Minimierung schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) so-
wie zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude als sogenannte Pas-
sivhäuser zu errichten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird empfohlen, re-
generative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets, Geothermie etc.) zu nutzen. 

Die Nutzung der Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen werden empfohlen. Die Optimierung der Dachausrichtung 
zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen. 

Für die Nutzung von Geothermie mittels Erdwärmesonden ist grundsätzlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Einzelheiten hierzu sind mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Bergstraße abzustimmen. 

C.7. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Bäumen, Sträuchern sowie Kletter- 
und Rankpflanzen (vgl. Festsetzung unter Punkt A.8 und Empfehlung unter Punkt C.8) werden 
insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen. Gehölze zur besonderen Unterstützung 
der Hummel-, Bienen- und Insektenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hier-
bei mit * gekennzeichnet. 

C.7.1. Laubbäume 

Acer campestre* (Feldahorn), Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Berg-
ahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus 
(Hainbuche), Carpinus betulus „Fastigiata“ (Säulenhainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), 
Fagus sylvatica (Rotbuche), Fagus sylvatica „Fastigiata“ (Säulenbuche), Juglans regia (Wal-
nuss), Malus sylvestris* (Wildapfel), Prunus avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* (Pflaume), 
Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), 
Quercus robur „Fastigiata“ (Pyramideneiche), Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), 
Salix fragilis (Bruchweide), Sorbus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogel-
beere), Sorbus domestica* (Speierling), Sorbus intermedia* (Schwedische Mehlbeere), Tilia 
cordata* (Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde) sowie weitere Obstgehölze* in Arten und 
Sorten und diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht. 



Gemeinde Lautertal Ordnungsschlüssel: 006-31-14-2993-004-20-3-6-00 

B-Plan „Wilhelm-Leuschner-Straße“, Gadernheim Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 11 

C.7.2. Sträucher/Hecken 

Acer campestre* (Feldahorn), Buxus sempervirens* (Buchsbaum), Carpinus betulus (Hainbu-
che), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Corylus avellana (Hasel-
nuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Euonymus europaeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum 
vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus 
cathartica* (Kreuzdorn), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpu-
rea* (Purpurweide), Salix viminalis* (Korbweide), Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sa-
rothamnus scoparius* (Besenginster), Taxus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger 
Schneeball), Viburnum opulus* (Gewöhnlicher Schneeball) sowie diverse Salix*-Arten (Weiden-
arten) für die Frühtracht. 

C.7.3. Kletter- und Rankpflanzen 

Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Je-
längerjelieber), Rosa* i.S. (Kletterrosen in Sorten). 

C.8. Artenschutz und ökologische Aufwertung des Plangebiets 

C.8.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Bei allen Bauvorhaben sind - unabhängig davon, ob sie baugenehmigungspflichtig sind oder nicht 
- artenschutzrechtliche Belange nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zau-
neidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu 
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten der §§ 69, 71 und 71a BNatSchG. Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt oder 
es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bauherr-
schaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu überprüfen, 
ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. 
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Sollten bei baulichen Maßnahmen streng geschützte oder besonders geschützte Arten betroffen 
sein, ist eine artenschutzrechtliche Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des 
Landkreises Bergstraße erforderlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entfernung bzw. Beseitigung der Lebensstätten ohne ge-
sonderte Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 BNatSchG darstellt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann gemäß § 69 Abs. 2 BNatSchG mit einer Geldbuße geahndet werden. Auf § 71a 
BNatSchG (Strafvorschriften) wird hingewiesen. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen wird die Einsetzung einer ökologischen Baubegleitung 
schon während der Bauplanungsphase bis zur Beendigung der Baumaßnahmen empfohlen. 

C.8.2. Ökologische Aufwertung des Plangebiets 

Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe 
handelt und auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungsmaßnahmen 
stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten verbindlich nutzbare Quartierstrukturen 
vorgesehen werden. An den neu errichteten Hausfassaden sollte ein Fledermaus-Fassadenquar-
tier (bspw. Typ 1FQ von Schwegler) angebracht werden. In diesen Kästen finden gebäudebe-
wohnende Fledermausarten ein Zuhause, mit der Möglichkeit eine Kolonie oder eine Wochen-
stube zu bilden. Optional kann eine Fassadenröhre (Typ 1FR von Schwegler) in die Wand einge-
baut und somit integriert werden.  

Zur Unterstützung des Brutgeschehens von Mehlschwalben wird empfohlen ein Mehlschwalben-
Fassadennest (Typ Nr. 11 Schwegler) an die Wand zu montieren. Zusätzlich wird empfohlen ein 
optionales Kotbrett zu montieren um Verschmutzungen an der Fassade zu vermeiden 

Die nächtliche Beleuchtung sollte auf das zeitlich und räumlich unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden. 

Auf die Beachtung der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ wird hingewiesen. 

Es wird empfohlen, Dachflächen extensiv zu begrünen und größere Fassaden mit geeigneten 
Kletter- oder Rankpflanzen (vgl. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter 
Punkt C.7.) zu bepflanzen. 

C.9. Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Bauvorlagen zu den jeweiligen Bauvorhaben ein Frei-
flächenplan einzureichen ist (siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung 
der Freiflächen nach Art, Lage und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen Bepflan-
zungen, den versiegelten, befestigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen, Artenschutz-
maßnahmen etc. darzustellen. 

C.10. Einsichtnahme von DIN-Normen 

Folgende DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes konkretisieren 
und hierdurch die Zulässigkeit eines Vorhabens planungsrechtlich beeinflussen, können bei der 
Gemeindeverwaltung Lautertal während der Dienststunden eingesehen oder über den Beuth Ver-
lag GmbH, Berlin bezogen werden: 

 

DIN-Norm Inhalt Derzeitiges Aus-
gabedatum 

DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau 01.01.2018 



Gemeinde Lautertal Ordnungsschlüssel: 006-31-14-2993-004-20-3-6-00 

B-Plan „Wilhelm-Leuschner-Straße“, Gadernheim Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 13 

DIN-Norm Inhalt 
Derzeitiges Aus-
gabedatum 

Teil 1: Mindestanforderungen 

DIN 4109-2:2018-01 
Schallschutz im Hochbau 

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der An-
forderungen 

01.01.2018 

 


